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Stellungnahme zu (Anpassung des Dekrets über die Beiträge an die Raum-

planung (SAR 713.510)

Sehr geehrte Damen und Herren

Sehr geehrter Herr Frey

Wir danken lhnen für die Gelegenheit, zur <<Anpassung des Dekrets über die Beiträge an die Raum-

planung (SAR 713.510)> aus regionaler Sicht Stellung nehmen zu dürfen.

Stellungnahme zu den Fragen

o Wird die Anpassung des $ / Aös. 3 des Dekrets beziehungsweise die Erhöhung des Grund-

kostenbeitrags von Fr. 300'000.- auf Fr. 600'000.- unterstützt?

Der Regionalplanungsverband aarau regio umfasst insgesamt 19 Gemeinden, wovon 5 Gemeinden

aus dem Kanton Solothurn stammen. aarau regio fördert die Zusammenarbeit in der Region und

koordiniert insbesondere in überkommunalen wie auch überkantonalen Projekten (nicht nur in der

Verkehrs- und Raumplanung). Neben dem Grundauftrag gemäss Baugese2 sind über die Jahre

hinweg weiter Aufgaben von anderen Departementen wie auch darüber hinaus wichtige Aufgaben

im funktionalen Raum dazugekommen. Der kantonale Grundkostenbeitrag von 300'000 Franken

wurde seit dem Jahr 2000 nicht erhöht und auch nicht an die Teuerung angepasst. Die kantonalen

Beiträge entwickelten sich nicht nur sinngemäss (siehe Diskussionspapier S.2), sondern tatsächlich

gegenläufig zur wachsenden Bedeutung der Replas. Um die Aufgaben gemäss den Anforderungen

umsetzen zu können, erhöhte aarau regio stattdessen die Mitgliederbeiträge pro Einwohner: lm Jahr

2000 lag der Gemeindebetrag bei 80'000.- Franken, demgegenüber lag 2022 der Beitrag bei

336'610.- Franken.

lnsofern begrüsst aarau regio die Überprüfung der Beiträge an die Raumplanung sowie die in Aus-

sicht gestellte Erhöhung auf insgesamt 600'000.- Franken.
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. Sind die Begrtindungen für die Änderung des Dekrefs gemäss Drskussionspapier vom 20.

November 2024 vollständig u nd n achvollzieh bar?

Für den Planungsverband aarau regio sind die dargelegten Überlegungen vollständig und nachvoll-

ziehbar.

o Wird die Anpassung des Berechnungsmodus für die anteilsmässrge Aufteilung des Grund-

kostenbeitrags je Verband nach folgendem Schlüsse/ ($ 7 Abs. 4 des Dekrets) unterstützt?

o a) Fr. 200'000.- zu gleichen Teilen als pauschaler Sockelbeitrag, aufgeteilt nach der

Anzahl der regionalen Planungsverbände

o b) Fr. 400'000.- aufgeteilt nach der Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner der Mit-

gliedsgemeinden derVerbände (inklusive Doppelmitgliedsgemeinden, ohne ausser-

kantonale Mitgliedsgemein den gemäss Sfand am Stichtag).

Obschon aarau regio mit seinen insgesamt 12 Aargauer Gemeinden im Vergleich zu anderen Replas

deutlich weniger Gemeinden zählt, so umfasst sie mit 87'082 Personen den drittgrössten Bevölke-

rungsanteil. Auf der einen Seite kann - aus rein numerischer Sicht betrachtet - damit argumentiert

werden, dass aarau regio bei überkommunalen wie auch überkantonalen Projekten weniger Abstim-

mungsaufluand hat. Auf der anderen Seite handelt es sich bei aarau regio um ein Planungsperimeter

mit ungleich schwierigen Herausforderungen (2.8. Verkehrsthemen im Zusammenhang mit der Zent-

rumsfunktion von Aarau, VERAS, oder auch RESAK, oder die Abstimmung/Zusammenarbeit von

Projekten über die kantonsgrenzen hinaus, usw.). Dies bei der künftigen Beitragsaufteilung adäquat

zu berücksichtigten, erscheint ein enorm schweres Unterfangen. Dessen ist sich aarau regio be-

wusst. Vor diesem Hintergrund befürwortet aarau regio die Anpassung des Berechnungsmodus ge-

mäss dem dargelegten Verteilschlüssel.

Absch liessende Bemerku ng

Mit der zur Vernehmlassung unterbreiteten Berechnungsvariante werden die aktuell bestehenden

Repla-strukturen gefestigt. Wie und in welcher Form wurde die Frage der kritischen Grösse eines

Repla bei der Berechnung miteinbezogen?

\A/ir danken lhnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und wünschen lhnen viel Erfolg

bei der weiteren Planung.

Mit freündlichen Grüssen

Alexandra
n
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